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Sie fragen —

wir
antworten

Hier beantworten Fachleute
Fragen von Abonnenten, die
auch für andere Leser von In-

teresse sind. Dieser Leserdienst
ist für Sie unentgeltlich. Benüt-

zen Sie die Gelegenheit!

AHV-Information

Nochmals:
Bei Trennung
Rente auszahlen?
Im Heft 3/1987 wurde in der
Rubrik AHV-Information unter
dem Titel «Bei Trennung Rente
auszahlen?» aus dem AHV-Ge-
setz folgendes zitiert: «Sorgt der
Ehemann nicht für die Ehefrau,
oder leben die Ehegatten ge-
trennt oder sind sie geschieden,
so ist auf Verlangen die Zusatz-
rente der Frau auszuzahlen.
Vorbehalten bleiben zivilrichter-
liehe Anordnungen.»
Die entsprechende Frage wurde
von einem von seiner Frau ge-
trennt lebenden Ehemann ge-
stellt, und er wollte wissen, ob er
die Zusatzrente für seine Frau
dieser auszahlen müsse oder
solle.
Ei« Abonnent in Z>. beru/t sieb auf
Aiese Auskun/t u«A möchte wis-

sen, ob er richtig interpretiere,
wenn er daraus ab/eite, Aass ein
geschiedener AZ/F-Tentner /iir
seine geschiedene Fran Zusatz-
renien beanspruchen /tonne, so-

/ern sie über 55 Jahre a/i sei. A/s
Zusatz/"age/ügt er bei: JFas wür-
de übrigens geschehen, wenn der
Ehegatte znsazntnen mit einer
zweiten Ehegattin eine Ehepaar-
rente oder/ür diese, über 55 Jahre
a/te Gattin eine Znsatzrente be-

ansprachen würde?

Zur ersten Frage: Zugegeben,
der zitierte Satz aus dem AHV-
Gesetz wurde - weil rein auf den
damaligen Fragesteller bezogen

- aus dem Zusammenhang geris-
sen. Für den Anfragenden gilt
der vorangehende Satz, der sich
auf den Anspruch auf Zusatz-
rente für die Ehefrau bezieht. Er
lautet: «Die geschiedene Frau ist
der Ehefrau gleichgestellt, sofern
sie für die ihr zugesprochenen
Kinder überwiegend aufkommt
und weder eine AHV- noch IV-
Rente beanspruchen kann.» Die
erste Frage ist also zu bejahen:
Ein AHV-Rentner kann für sei-

ne geschiedene Frau Zusatzren-
ten beanspruchen, sofern sie
über 55 Jahre alt ist. Aber eben

nur, sofern sie für die ihr zuge-
sprochenen Kinder überwiegend
aufkommt und weder eine AHV-
noch eine IV-Rente beanspru-
chen kann. Diese Bedingung ist
entscheidend, und sie ist der
Grund dafür, dass solche Fälle
sehr selten sind. Angenommen,
alle Bedingungen sind erfüllt
und der Mann heiratet zum
zweiten Mal, und zwar eine über
55 Jahre alte Frau, so hat er für
diese eine zweite Zusatzrente zu-
gute. Das wäre die Antwort auf
die zweite Frage, aber der Fall
ist doch reichlich konstruiert.

2. Säule:
Kein Anspruch auf
Teuerungsausgleich
JF 5. in JF bezieht Aie maMma/e
A/7 F-Ehepaarrente u«A Aazu eine
h/eine Tension (2. Eän/ej von sei-
nem frühere« Arbeitgeber. Feit
sechs Jahren, schreibt JF V, wer-
Je Aiese Tension nicht mehr Aer

Tenernng angepasst. TegrnnAnng
Aer Eirma: Die A//F g/eiche ge-
«ügenA Teuerung aus. Erage: /st
es üb/ich, Aass Aie zweite Eäu/e
einen Teuerungsausg/eich er/ahrt,
abhängig von Aer A/ZF-Tente?
Üblich ist es nicht, dass bei der
zweiten Säule die Teuerung aus-
geglichen wird. Das ist einer der
wesentlichen Nachteile der zwei-
ten Säule, er ist systembedingt,

weil die zweite Säule auf dem
Kapitaldeckungsverfahren be-
ruht, d.h. grundsätzlich, dass je-
der Versicherte seine Rente mit
seinen eigenen Beiträgen finan-
ziert. Deshalb wäre eine teue-
rungsbedingte Anpassung der
Rente nicht mehr durch die Bei-
träge vorfinanziert.
Bei etlichen Pensionskassen des

öffentlichen Dienstes ist es üb-
lieh, einen Teuerungsausgleich
auf die Pensionen zu gewähren.
Im Prinzip kommt dies einem
Abweichen vom reinen Kapital-
deckungsverfahren gleich. Indem
dieser Steigerungsteil der Rente
von den jeweils im Erwerbsleben
Stehenden finanziert wird,
kommt hier das Umlageverfah-
ren zum Zuge, also gleich wie bei
der AHV.
Dies wäre eine saubere Begrün-
dung gewesen. Die Begründung
der Firma - falls sie wirklich so
lautete - ist eine Ausflucht. Bei
der AHV wird die Teuerung
nicht ausgeglichen, damit bei der
zweiten Säule darauf verzichtet
werden kann, sondern weil die

AHV, wie gesagt, auf dem Um-
lageverfahren beruht und weil
sie den verfassungsmässigen
Auftrag hat, die Existenzsiche-

rung angemessen zu gewährlei-
sten. Hierfür ist der Ausgleich
zumindest der Teuerung eine
Voraussetzung.

Pauschalsumme als
Rentenerhöhung?
R. H. in B. schreibt mit Blick auf
die am 1. Januar 1988 in Kraft
tretende Anpassung der AHV-
und IV-Renten:
Eine allgemeine Tentenerhöhung
von einige« Trozente« wirA emp-
/ohle«. IFieAeram würAe« Aie/'eni-

ge« mit kleine« Tente« wenig, Aie

.Bezüger von hohe« Tente«, Aie
zuAem au/"Aie A//F gar niebt an-
gewiesen ««A, vie/ erba/ten. JFar-

um niebt statt einer prozentualen
Erhöhung eine gewisse Tauscha/-

summe, Aie /ür a//e A/ZF-Bezüger



g/ez'ck wäre, z.B. 5% oder 70%
der MmdestrezzZe p/zzs eme a///a7-
/ige Arkökzzzzg der Zzzsa/zrezz/e?

Das wäre vze//ezckZ erne Mb'g/zck-
kezd, dz'e A7/F gezze/ter emzzzseZ-

zen zzzzd äze Be/aAzzzzgezz mz'Z de«
/akre« «z'chZ z'ns A/erkwe wachse«
zzz /a.we«.

Ja, und zugleich wäre das eine
vollständige Umstülpung unse-
res AHV-Systems und damit de-
ren Ruin. Unsere AHV ist eine
Versicherung, kein Ableger der
Fürsorge. Die Renten sind keine
Bedarfsrenten, sondern richten
sich grundsätzlich nach den Bei-
tragsleistungen. Deshalb besteht
ein Rechtsanspruch auf die
AHV-Rente, gleichgültig ob man
auf sie angewiesen ist oder nicht.
Logischerweise richtet sich der
für alle gleiche Prozentsatz der
Anpassung auf die individuelle
Rente des Bezügers. Die Berech

nung unserer Renten beruht auf
einer bestimmten Rentenformel,
die aus Gründen der Rechts-
gleichheit und Rechtssicherheit
über eine lange Zeit beibehalten
werden muss. Eine pauschalierte
Anpassung würde diese Renten-
formel ausser Kraft setzen. Statt
mehr Gerechtigkeit hätten wir
dann ein Durcheinander, das
nicht nur neue Ungerechtigkei-
ten schüfe, sondern administra-
tiv nicht mehr zu bewältigen wä-
re.
Kurz und gut: Der Vorschlag ist
gut gemeint, aber nicht brauch-
bar. Was den «gezielteren Ein-
satz» und die Uferlosigkeit der
Belastungen anbelangt: Gerade
dafür und deswegen gibt es die
Ergänzungsleistungen als indivi-
duell auf die Bedarfslage geziel-
ten Einsatz von Mitteln zusätz-
lieh zur AHV.

Auswirkungen bei
Auslandaufenthalt
Der Sok« von A A. z« M war vor
eZ/z'cke« /akre« z'm Aus/and er-
werbsZäZzg zznä kümmerte 5z'c/z

«zehr zzm äze A77K SezY vz'e/en

/akre« z'st er wieder in der

Ackwez'z ZäZz'g and hat, .so sc/zreihi
A.A., enis/zrec/zend seinem Ain-
kommen recki koke .Beiträge be-

zak/t, «was den Aizs/d/i von jenen
/akre« im Azzs7a«d mekr a/s wett-
mackb>. IFokzn so// er sick wen-
den, damit er eventzze// erreicken
kann, dass er einma/ die Maxi-
ma/rente erka/ten kann? A.A.
/ügi nock bei; Der Aas/a// betrage
5 bis 4 /akre, was etwa 500 bis
7000 Aranken ausmachen würde.
Nach dem Inhalt der Anfrage zu
schliessen, hegt der Ausland-
aufenthalt mehr als fünf Jahre
zurück und war der Sohn von
A.N., obwohl im Ausland offi-
zieh angemeldet, nicht Mitglied
der freiwilligen AHV für Aus-
landschweizer. In diesem Fall ist
nichts mehr zu machen, und er
kann die Beitragslücke nach
heutigem Recht nicht mehr
schliessen. Ob bei einer späteren
Revision des AHV-Gesetzes der
Einkauf von Beitragsjahren er-
möglicht wird, ist noch offen.
Beitragslücken können auch bei
nachträglichen hohen Beitrags-
leistungen nicht mehr wettge-
macht werden. Sie haben allen-
falls einen Einfluss auf die Höhe
der Rente innerhalb der betref-
fenden Rentenskala, aber eine
Maximalrente bei vollständiger
Beitragsdauer wird nicht mehr
möglich sein.

Sollte der Sohn von A.N. wäh-
rend der Dauer seines Ausland-
aufenthalts bei der Altersversi-
cherung jenes Landes Beiträge
bezahlt haben, so entsteht ihm
daraus vielleicht ein Rentenan-
spruch, der dann die Reduktion
unserer AHV-Rente ausgleichen
würde.

Mit dem Ausfall von 800 bis
1000 Franken für die 3 bis 4
Jahre meint A.N. wahrscheinlich
die Beitragszahlung für die Aus-
landsjahre. Abgesehen davon,
dass man diesen Betrag so nicht
einfach ausrechnen kann, ken-
nen wir bei der AHV den frei-
willigen Einkauf zurückhegender
Jahre nicht.
Fazit aus der leidigen Sache: Vor
einem längeren Auslandaufent-

halt soll man sich so oder so bei
seiner Ausgleichskasse erkundi-
gen. Auf die Betreuung durch
unsere Auslandsvertretungen in
AHV-Angelegenheiten ist kein
Verlass.

Ara«z Tdoj^ma««

Der Jurist
gibt Auskunft

Pflicht zur
Gleichbehandlung der
Nachkommen?
7/«,sere Aockter hat z'm Sommer
7975 zzzm Arwerb ez'«er Az'ege«-
jcka/? ez'«e« Arbvorbezzzg van
Ar. 750 000.- erka/ten. Der Sokn
erkz'e/t demgegenüber z'm /akr
7975 ez'nma/ Ar. 60 000.- and am
75.72.7955 Ar. 720000.-, zzm

Vck berzz/Zzck zznd privat zzz eta-
b/zeren. iVzzn ver/angt der Sokn
einen Azzsg/ez'ck.szin.s', wei/ er erst
im Dezember 7955 g/eickge^te//t
wzzrde wie seine Schwester. Ar be-

gründet dies vor a//em damit, dass

er während der /akre 7975 bis
7955 Mietzins zak/en mzzsste,
währenddem seine Schwester
schon im eigenen 7/azzs wohnen
konnte.
Bin ick verp/Zickiet, dem Sohn
einen Azzsg/eickszins zzz zak/en?

A B. in C.

Um die Antwort gleich vorweg-
zunehmen: Nein, Sie sind nicht
verpflichtet, einen Ausgleichs-
zins zu leisten. Kein Kind hat
rechtlich Anspruch auf absolute
Gleichbehandlung.
Natürlich entspricht es einem
normalen Gerechtigkeitsempfin-
den, dass man die Kinder auch
in Geldsachen möglichst gleich
stellen will. Im Erbrecht ist des-
halb als Grundsatz vorgesehen,
dass die Nachkommen gegensei-
tig alles zur Ausgleichung brin-
gen müssen, was Ihnen der Erb-
lasser zu Lebzeiten als Heirats-
gut, Ausstattung oder durch
Vermögensabtretung, Schuld-



erlass und dergleichen zugewen-
det hat. Allerdings kann der
Erblasser einzelne Nachkommen
von dieser Ausgleichspflicht
ausnehmen und sie damit bevor-
zugen. Dies ist so weit zulässig,
als dadurch der erbrechtliche
Pflichtteil des benachteiligten
Kindes nicht verletzt wird.
Es besteht also für den Erblasser
keine rechtliche Pflicht zur
Gleichbehandlung der Kinder.
Die Nachkommen sind demge-
genüber bei der Erbteilung unter
sich zur gegenseitigen Ausglei-
chung verpflichtet, wenn der
Erblasser sie davon nicht ausge-
nommen hat. Es kann also auch
keine Pflicht zur Zahlung eines

Ausgleiches geben. Und dies
schon gar nicht als Forderung
gegenüber dem Erblasser zu
Lebzeiten.

Lie. iwr. Markus Mm
Reckteanwak

Ärztlicher Ratgeber

Gallensteine
Line 40/äkn'ge Lekannte /eit/ei
sekon jakre/ang an Ua/Zenkrämp-
/en, y'e nacMe/w, was sie issi. Lin
Hrzt räi /kr zu operieren. Nun
möck/e ick gerne wissen, ok es

Miiie/ giki, diese Steine okne
Operation zu ent/ernen.

Frau M. S. in O.

Nachdem es über lange Zeit tat-
sächlich nur eine Möglichkeit
gegeben hatte, Gallensteine zu
entfernen - und zwar die Opera-
tion mit Herauslösen der Gal-
lenblase samt Steinen -, stehen
uns seit einigen Jahren Mittel
zur Verfügung, wenigstens eine
Form von Gallensteinen medi-
kamentös aufzulösen: nämlich
die cholesterinhaltigen unver-
kalkten Steine. Ihre Grösse darf
allerdings 1,5 cm im Durchmes-
ser nicht übertreffen, und die
Gallenblase muss voll funk-
tionstüchtig sein. Beides lässt
sich anhand einer vorausgehen-
den Röntgenuntersuchung fest-

stellen. Es ist wichtig zu wissen,
dass das Medikament (z. B. De-
ursil) während rund 12 Monaten
regelmässig jeden Abend einge-
nommen und dass nach den er-
sten 6 Monaten der Behandlung
eine Ultraschalluntersuchung
durchgeführt werden muss, um
eine erste Beurteilung des Erfol-
ges zu ermöglichen. Es kann in
bis zu 70 % der Fälle mit einer
vollständigen Auflösung der
Gallensteine gerechnet werden.
Da die Mittel rezeptpflichtig
sind, sollte sich Ihre Bekannte
beim Hausarzt danach erkundi-
gen. Falls die oben erwähnten
Voraussetzungen stimmen, wird
er sich ihrem Wunsch nicht ver-
schliessen können.

Kalkmangel
und brüchiges Haar

/ck kabe wegen La/kmange/s vie/e
Spritzen erka/ien unci möckte nan
etwas dagegen tun. /ck möckte
von Mr.-Foge/-La/k einnekmen.
Mein Matcsarzt meint, ick so//e
mekr Mi/ck trinken, /ck trinke
Magermi/ck, weii ick nickt zanek-
men möckte. Vwn kake ick im
Laafio gekört, </a.ss f///L-Mi/ck
«tot» sei - Magermi/ck erkà'/t
man aber nur in t/ieser Lorm.

Lin weiteres Lrob/em: Meine
Maare brecken sekon seit /angem.
Ras kann ick dagegen tun?

Frau F. in L.

Ich kann der Meinung Ihres
Hausarztes nur beipflichten,
dass ein Glas Milch Ihnen sehr

gut hilft, den Kalk in natürlicher
Form zuzuführen. Trinken Sie

ruhig weiterhin Magermilch,
denn diese unterscheidet sich
bezüglich Kalkgehalt überhaupt
nicht von der Vollmilch. Lassen
Sie sich auch nicht von der im
Radio gehörten Meinung davon
abhalten. Sie können daneben
ohne weiteres noch den Dr.-Vo-
gel-Kalk einnehmen ohne Ge-
fahr einer Überdosierung.
Ebenso wichtig für den Kno-
chenbau ist aber viel Bewegung
an der frischen Luft in Form von
regelmässigen Spaziergängen
und eine ausgeglichene Ernäh-
rung mit genügend frischem Ge-
müse und Fleisch. Letzteres
spielt auch eine grosse Rolle
beim Aufbau der Haare; denn
neben den Vitaminen braucht es
dazu vor allem Eiweiss, das im
Fleisch angereichert vorkommt.

Mr. met/. Meter Lok/er

Erhalte das Alte, aber kenne
das Neue.

Ch/nes/sches Spr/chtvorf

Der Schweizer - ein eingebildeter Kranker?

Aus der Analyse
«Der Schweizer und die Gesundheit»:

Im Durchschnitt bezeichnen sich drei Viertel der erwachse-
nen Männer und Frauen als völlig «gesund». Von den Jün-

geren fühlen sich vier Fünftel, von der älteren Bevölkerung
drei Viertel gesund. Meistgenannte Beschwerden sind: Mü-
digkeit, Stress, Herzbeschwerden, Rheuma oder Alterser-
scheinungen.
Irgendwie passt dies nicht zu einem andern Teil der Umfra-
ge, denn 60% aller Befragten wollen Leute kennen, die dau-
ernd über ihre Gesundheit klagen, «ohne dafür Gründe zu
haben»
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